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Einladung zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Hochkirch      
  
am Donnerstag, dem 25.11.2021 um 19.00 Uhr  
im Saal des Konzert- und Ballhaus der Gemeinde Hochkirch     
 
Hochkirch, am 12.11.2021                      Bürgermeister 
___________________________________________________________________________ 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil:                                         

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Beratung und Information über die Förderperiode LEADER 2023 - 2027 

3. Beratung und Beschluss zur Vergabe der Projektsteuerung „Ersatzneubau Kultur- und 
Begegnungszentrum Rodewitz“ 

4. Beratung und Beschluss zur Vergabe der Projektsteuerung „Barrierefreier Ausbau im 
öffentlichen Nahverkehr“ 

5. Beratung und Beschluss Vergabe Bau Materiallager Bauhof Pommritz 

6. Halbjahresbericht nach § 75 Abs. 5 SächsGemO zum Haushaltsplan 2021 

7. Informationen zum Beteiligungsbericht der Gemeinde Hochkirch 

8. Beratung und Beschluss zur Zustimmung der Wahl des Ortswehrleiters und dessen 
Stellvertretung der Ortsfeuerwehr Pommritz 

9. Beratung und Beschluss zur Festlegung des Wahltermins Bürgermeisterwahl 2022 

10. Beratung und Beschluss zur Annahme von Spenden 

11. Informationen und Bekanntgaben aus der Verwaltung  

12. Anfragen der Einwohner 

13. Anfragen der Gemeinderäte  

 

Hinweis zu Tagesordnungspunkt 5: Da der Sachverhalt in der Sitzung am 28.10.2021 bereits behandelt wurde, der 

Gemeinderat jedoch nicht beschlussfähig war, ist der Gemeinderat in der zweiten Sitzung gemäß § 39 Abs. 3 

SächsGemO bereits dann beschlussfähig, wenn nur drei Mitglieder anwesend und stimmberechtigt sind.  

 

Nichtöffentlicher Teil 

…… 

Es besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf den öffentlich zugänglichen 

Verkehrsflächen im Sitzungsgebäude. Am Sitzplatz entfällt diese Pflicht. 


